
 
Kinderkrippe HoPPAT & HoPPATli 

Preise & Abrechnung für Sept. 2025 – Aug. 2026 

Kinderkrippe HoPPAT & HoPPATli Lustenau        –        6890 Lustenau, Büngenstrasse 4        –        ZVR: 1343486027 
 
 

 

Der vom Land Vorarlberg vorgegebene Tarifkorridor für Kleinkindbetreuungseinrichtungen sieht Preise 
vor, die nach Kindesalter gestaffelt sind. Die Altersberechnung des Kindes erfolgt dabei per Stichtag 
01.09.2025 (bzw. Kinder, die per 31.08.2025 das letzte Lebensjahr vollendet haben).  

Eine Buchung von mindestens 3 Halbtagen ist verpflichtend! 

PREISE pro MONAT 

für 0- bis 1-Jährige  
geboren ab 01.09.2024 

MODULE 

individuell variierbar 

für 2-Jährige  
geboren zwischen  

01.09.2023 und 01.09.2024 

60 € 
pro HALBTAG 

 max. 5 h / Vormittag oder Nachmittag  49 € 

78 € 
pro HALBTAG - mit Mittagsbetreuung 

max. 6,5 h / Essensverrechnung separat 
64 € 

142 € 
pro GANZTAG  

max. 11 h / Essensverrechnung separat 
113 € 

 

für 3-Jährige  
geboren zwischen 01.09.2022 und 01.09.2023 

Pauschal 
max. 5 Halbtages-Module 

VM oder NM / bis max. 25 Std.  
46 € 

Aufgrund der Landesförderung für 3-Jährige 204 € beträgt der monatliche Eltern-

beitrag (bis max. 25 Std./Woche) pauschal 46 €. Die Kosten für jede weitere Stunde 

sind von den Eltern selbst zu tragen, zzgl. zum monatlichen Pauschalbetrag. 

 

Std./Woche Elternbeitrag Std./Woche Elternbeitrag Std./Woche Elternbeitrag

26 62 € 36 164 € 46 263 €
27 73 € 37 172 € 47 272 €
28 82 € 38 182 € 48 283 €
29 93 € 39 193 € 49 293 €
30 103 € 40 202 € 50 303 €
31 112 € 41 212 € 51 313 €
32 122 € 42 223 € 52 323 €
33 132 € 43 234 € 53 332 €
34 142 € 44 242 € 54 343 €
35 152 € 45 253 € 55 353 €



Kinderkrippe HoPPAT & HoPPATli   Preise & Abrechnung 2025/26 

Kinderkrippe HoPPAT & HoPPATli Lustenau        –        6890 Lustenau, Büngenstrasse 4        –        ZVR: 1343486027 
 

 
Kosten für Jause & Mittagessen 
Die Kosten für die ausgewogene Jause werden pro Halbtag (Halbtage pro Woche x 4 Wochen pauschal) und nach Alter 

(per Stichtag) verrechnet: € 0,90 für 0 – 1,99 Jahre / € 1,00 für 2 – 2,99 Jahre / € 1,10 ab 3 Jahren  

Die Kosten für das Mittagessen (oder zusätzliche Mittagsmodule) werden jeweils im Folgemonat separat abgerechnet:  

Mittagessen:              6,00 € pro Tag 

Mittagsbetreuung:    6,50 € pro Tag (wenn einzeln zusätzlich nach Verfügbarkeit gebucht) 

ACHTUNG: Die Buchung von Vormittags- und Mittagsmodulen ist arbeitenden Eltern vorbehalten. Hierfür müssen beide 

Elternteile berufstätig sein und jeweils eine Arbeitgeber-Bestätigung (unter Angabe der genauen Dienstzeiten) vorlegen.  

 
Zusätzliche Kosten  

50 €  einmalige Anmeldegebühr  

70 €          bei Zwillingen 

für administrativen Aufwand – muss für Platzfixierung vorab 

überwiesen werden und ist nicht refundierbar 

27 €  jährlicher Mitgliedsbeitrag Verein 
muss erstmalig mit der Anmeldegebühr überwiesen werden  

und wird folgend jährlich im März eingehoben 

38 €  jährlicher Unkostenbeitrag wird jährlich im Jänner eingehoben 

 

Abrechnung der monatlichen Kosten & Änderung Betreuungsmodule 
Die Elternbeiträge werden monatlich automatisiert vom Konto der Eltern abgebucht (SEPA-Einzugsverfahren). Die 

Kosten für das Mittagessen werden im Folgemonat separat und taggleich abgerechnet, um hier für finanzielle 

Fairness zu sorgen.  

Die Abbuchung erfolgt immer zwischen 15. – 20. des laufenden Monats. Bei nicht gedecktem Konto werden so-

wohl die Bankspesen für die Rücklastschrift wie auch allfällige Mahnspesen von unserer Seite eingehoben. Es 

erfolgt schriftlich eine Zahlungserinnerung (in Folge Mahnung) und die offenen Beiträge (zzgl. der Bank-/Mahnspesen) 

sind von den Eltern selbst auf das Konto der Kinderkrippe einzuzahlen. Es erfolgt unsererseits kein neuerlicher 

Einzug! Bei Zahlungsverzug von mehr als 30 Tagen, behalten wir uns das Recht vor, den Betreuungsplatz zu 

kündigen.  

Der Elternbeitrag ist jeden Monat für die gebuchten Module fällig – auch in der Eingewöhnungszeit (aufgrund 1:1 

Betreuung) sowie über Feiertage, Winter- und Sommerferien. Eine Rückerstattung von nicht genutzten Betreu-

ungszeiten (z.B. wegen Krankheit, Urlaub, ...) ist nicht möglich.  

Eine Änderung der Betreuungszeiten (insbesondere Kündigung des Platzes oder Reduzierung von Halb-/Tagen bzw. Mit-

tagsbetreuung) ist nur per Monatsende, einen Monat im Voraus möglich. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

Hinzubuchungen sind – unter Voraussetzung von Verfügbarkeit – ggf. bereits im Folgemonat möglich.  

 
Förderungen & soziale Staffelung  
Sozial gestaffeltes Tarifmodell (Leistbare Kinderbetreuung) der Elternbeiträge: abhängig vom Familieneinkom-

men, Kindesalter (Stichtag 31.08.) und Anzahl der gebuchten Betreuungsstunden. Ein Antrag kann von den Eltern 

direkt in der Kinderkrippe gestellt werden – unter Vorlage der Einkommensnachweise.   

Nähere Infos dazu gibt es auf der Homepage der Vlbg. Landesregierung: www.vorarlberg.at/sozialestaffelung 

http://www.vorarlberg.at/sozialestaffelung

